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Allgemeine Verkaufsbedingungen der Hottinger Baldwi n Messtechnik GmbH 
(Stand: April 2006)  

1. Allgemeines 

1. Diese Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen für Unternehmer (nachfol-
gend: Verkaufsbedingungen) der Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (nachfolgend: 
wir) gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen ab-
weichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben de-
ren Geltung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingun-
gen abweichender Bedingungen des Bestellers, einschließlich etwaiger Vergaberichtlinien 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausfüh-
ren. 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zur Ausführung eines Vertrages 
getroffen werden, müssen, um wirksam zu sein, schriftlich in dem Vertrag niedergelegt 
werden. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller im 
Rahmen seiner Tätigkeit aus laufender Geschäftsbeziehung. 

4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i.S.d. § 14 Abs. 1 BGB, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichen Sondervermögen 
i.S.d. § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Angebote, Angebotsunterlagen, Umfang der Lieferu ng 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus dem Angebot nicht 
etwas anderes ergibt. Bestellungen des Bestellers in unserem Webshop im Internet sind 
ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages, welches von uns mit der Übersendung ei-
ner elektronischen Auftragsbestätigung an den Besteller erst angenommen werden muss. 
Für den Umfang unserer Lieferungen ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung, bei Be-
stellungen in unserem Webshop unsere in elektronischer Form erteilte Auftragsbestätigung 
maßgebend. Sofern ein zeitlich befristetes Angebot von uns fristgerecht vom Besteller an-
genommen wird und wir den Auftrag noch nicht bestätigt haben, ist unser Angebot für den 
Lieferumfang maßgebend. Unsere Verkaufsangestellten sind grundsätzlich nicht befugt, 
Nebenabreden zu treffen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftli-
chen Vertrages hinausgehen.  

2. Unwesentliche Änderungen des Liefergegenstandes, die die vorausgesetzte Verwendung 
nicht beeinträchtigen, behalten wir uns vor. Ferner behalten wir uns das Recht vor, unsere 
Produkte aufgrund von technischen Weiterentwicklungen im Rahmen des Handelsüblichen 
zu ändern. Weiter behalten wir uns Abweichungen in Farbe, Form, Abmessung und Mate-
rial vor, sofern hierüber keine gesonderten Vereinbarungen erfolgt sind. 

3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
alle Eigentums- und Urheberrechte vor; derartige Unterlagen dürfen Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die aus-
drücklich als „vertraulich“ bezeichnet sind. Eine Weitergabe an Dritte durch den Besteller 
darf nur erfolgen, wenn vorher unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung eingeholt 
wurde. 

4. Betriebliche Schutzmaßnahmen, die wegen besonderer Verhältnisse in der Betriebsstätte 
des Bestellers notwendig werden, sind grundsätzlich vom Besteller auf eigene Kosten vor-
zunehmen. Sie sind im Lieferumfang nicht enthalten, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist. Dies gilt auch, wenn die Aufstellung und Inbetriebnahme durch uns erfolgen. 
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5. Alle Lieferungen oder Leistungen entsprechen den Vorschriften des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker (VDE), soweit diese für die Sicherheit der Lieferungen in Betracht kom-
men. Abweichungen sind dann zulässig, wenn und soweit die gleiche Sicherheit auf andere 
Weise gewährleistet ist. Die von uns gelieferten Gegenstände sind, vorbehaltlich einer an-
derweitigen ausdrücklichen Regelung im Einzelfall, nicht zum Einsatz in besonders sicher-
heitsrelevanten Gebieten (wie z.B. Kernkraftwerken und kritischen medizinischen Berei-
chen) geeignet und bestimmt.  

3. Preise – Zahlungsbedingungen  

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab 
Auslieferungsstelle“ („ex works“ gemäß Incoterms 2000) exklusive Umsatzsteuer und inklu-
sive Kartonverpackung. Transportkosten und Kosten für besondere Verpackungen werden 
dementsprechend zusätzlich berechnet. Die Rücknahme, der Rücktransport und die Ent-
sorgung von Verpackungen sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, nicht Teil der von 
uns zu erbringenden Leistung. 

2. Unsere Preise sind bei Fehlen gesonderter Vereinbarungen die jeweiligen von uns veröf-
fentlichten Listenpreise. Die Zahlung ist vorbehaltlich einer anders lautenden schriftlichen 
Regelung netto frei unserer Zahlstelle zu leisten nach Lieferung (bzw. Meldung der Ver-
sandbereitschaft, falls sich die Lieferung aus Gründen verzögert, die der Besteller zu ver-
treten hat) und innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum.  

3. Wird eine Leistungszeit von 4 oder mehr Monaten nach Vertragsschluss vereinbart oder 
kommt es zu einer Leistungszeit von 4 oder mehr Monaten nach Vertragsschluss aufgrund 
von Umständen, die vom Besteller zu vertreten oder auf im Risiko des Bestellers liegende 
Umständen zurückzuführen sind, so behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise ange-
messen in dem Umfang zu erhöhen, in dem nach Abschluss des Vertrages Kostenerhö-
hungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen zu 
unseren Lasten eintreten. Diese erhöhten Kosten werden dem Besteller auf Verlangen 
nachgewiesen. 

4. Wir sind berechtigt, Zahlungen des Bestellers zunächst zur Tilgung seiner älteren Schulden 
zu verwenden. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zah-
lung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung an-
zurechnen.  

5. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so berechnen wir grundsätzlich Zinsen von 8 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß BGB. Falls wir einen höheren Verzugsscha-
den nachweisen können, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. 

6. Sollte eine Teilzahlungsvereinbarung getroffen worden sein, wird mit Verzug einer Teilzah-
lungsrate der gesamte Rechnungsbetrag sofort fällig.  

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Die Ausübung eines Zurückbehal-
tungs- oder Leistungsverweigerungsrechts durch den Besteller ist nur berechtigt, wenn die 
gleichen Voraussetzungen bei dessen Gegenansprüchen erfüllt sind und außerdem sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

8. Eine Zahlung gilt als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Bis dahin bleibt 
unser Eigentumsvorbehalt bestehen. Bei Zahlung mit Scheck gilt die Zahlung erst mit end-
gültiger Einlösung als erfolgt.  

9. Sind wir zur Vorleistung verpflichtet und werden uns nach Abschluss des Vertrages Um-
stände bekannt, nach denen unser Zahlungsanspruch durch die mangelnde Leistungsfä-
higkeit des Bestellers gefährdet ist, so können wir nach unserer Wahl entweder Sicherheit 
binnen einer angemessenen Frist oder „Zug-um-Zug-Zahlung“ gegen Auslieferung verlan-
gen. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht nach, so sind wir vorbehaltlich weiterer 
gesetzlicher Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
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4. Lieferzeit und Gefahrübergang 

1. Sofern nichts anderes vereinbart ist oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes 
ergibt, ist die von uns angegebene Lieferzeit stets unverbindlich. Dies gilt auch für Liefer-
zeitangaben in unserem Web-Shop im Internet. Die von uns angegebenen Lieferzeiten set-
zen die Abklärung aller erforderlichen, insbesondere technischen Fragen und die Einhal-
tung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.  

2. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund unvorhersehbarer und nicht 
durch uns zu vertretende Umstände wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Mangel 
an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten, behördliche Anordnungen, nicht 
rechtzeitige Belieferung durch unseren Lieferanten, führen nicht zu unserem Verzug. Eine 
vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Behinde-
rung länger als einen Monat, so sind wir und der Besteller nach Ablauf einer angemesse-
nen Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zu-
rückzutreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen. 

3. Setzt uns der Besteller nach unserem Verzug eine angemessene Frist, so ist er nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzan-
sprüche wegen Nichterfüllung stehen dem Besteller in diesem Fall nur zu, wenn der Verzug 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der fahrlässigen erheblichen Pflichtverletzung 
beruhte. Ziffer 8 dieser Verkaufsbedingungen gilt ergänzend. 

4. Die Haftungsbegrenzungen gemäß vorstehenden Absätzen gelten nicht, sofern ein kauf-
männisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen 
des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein Interesse an der 
Vertragserfüllung weggefallen ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vertragstypi-
schen und vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit uns nicht Vorsatz vorgeworfen wer-
den kann. Ziffer 8 dieser Verkaufsbedingungen gilt ergänzend. 

5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwen-
dungen, zu verlangen. Für die Aufbewahrung und Erhaltung der Liefergegenstände können 
wir pauschaliert 0,5 v.H. des Rechnungsbetrages pro Monat oder die tatsächlich entstan-
denen Kosten verlangen. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser 
in Annahmeverzug gerät. Teillieferungen und Teilberechnungen sind zulässig, sofern dem 
kein erkennbares Interesse des Bestellers entgegensteht. 

5. Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Ver-
halten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug nach angemessener Fristsetzung, 
sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen. Dies gilt nicht soweit der Bestel-
ler bereits ein Insolvenzverfahren beantragt hat oder ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, 
aufgrund dessen eine sofortige Rücknahme der gelieferten Gegenstände durch uns nicht 
gestattet ist. 

2. Der Rücktritt vom Vertrag schließt die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
gegen den Besteller nicht aus. Wir sind nach Rücknahme der gelieferten Sache zu deren 
Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers ab-
züglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. Die Verwertungsregelungen der 
InsO (Insolvenzordnung) bleiben unberührt. 

3. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln; insbesondere ist 
er verpflichtet, ihn auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden aus-
reichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- oder Inspektionsarbeiten erforder-
lich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen. Der Besteller haftet uns für die gerichtlichen und außergerichtli-
chen Kosten einer etwa notwendigen Klage gem. § 771 ZPO (Drittwiderspruchsklage). 
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5. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter-
zuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-
Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, 
ob der gelieferte Gegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. 

6. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung berechtigt. 
Wir sind jedoch befugt, die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Besteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht mehr nachkommt, in Zahlungs-
verzug gerät oder einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen können wir verlangen, dass der Besteller uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, alle dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuld-
ner/den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Eine Einziehung der Forderung durch 
uns ist jedoch nicht möglich, sofern dem die Insolvenzordnung entgegensteht. 

7. Die Verarbeitung oder Umbildung des gelieferten Gegenstandes durch den Besteller wird 
stets für uns vorgenommen. Wird der gelieferte Gegenstand mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache (Rechnungs-Endbetrag, einschließlich Um-
satzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbe-
halt gelieferten Gegenstände. 

8. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der gelieferten Sache mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen. 

9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers inso-
weit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

10. Befindet sich die Liefersache im Ausland , so gilt folgendes: 
10.1 Wurde der Liefergegenstand vor Zahlung aller vom Besteller aus dem Vertrag geschulde-

ten Beträge geliefert, so bleibt er bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum, soweit das 
nach dem Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet, zulässig ist. Lässt 
dieses den Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es uns aber, sich andere Rechte an dem 
Liefergegenstand vorzubehalten, so können wir alle Rechte dieser Art ausüben. 

10.2 Der Besteller ist verpflichtet, bei unseren Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum Schutz un-
seres Eigentumsrechtes oder des an dessen Stelle tretenden Rechtes am Liefergegens-
tand treffen werden. 

6. Gewährleistung 

1. Die Gewährleistungsrechte (Mängelansprüche) des kaufmännischen Bestellers setzen vor-
aus, dass dieser gemäß §377 HGB unverzüglich nach Erhalt der Ware diese untersucht 
und etwaige entdeckte Mängel unverzüglich nach der Untersuchung bzw. versteckte Män-
gel unverzüglich nach deren Entdeckung unter spezifizierter Angabe des Mangels schrift-
lich gegenüber uns rügt. Ist der Besteller nicht Kaufmann, so hat dieser offensichtliche 
Mängel binnen 14 Tagen nach Erhalt der Ware uns gegenüber schriftlich zu rügen, andern-
falls sind Mängelansprüche für solche Mängel ausgeschlossen.  

2. Mängelansprüche bestehen nicht, sofern nur unerhebliche Abweichungen von der Beschaf-
fenheit oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen. 

3. Alle diejenigen Teile oder Leistungen, die innerhalb der Verjährungsfrist von Ziff. 6 Absatz 
(8) einen Sachmangel aufweisen, sind von uns - nach unserer Wahl - unentgeltlich nach-
zubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, sofern die Ursache dieses Mangels be-
reits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.  

4. Zahlungen des Bestellers bei Mängelrügen dürfen nur in einem Umfang, der in angemes-
senem Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln steht, zurückbehalten werden. Diese Zah-
lungen dürfen auch nur zurückbehalten werden, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 3 
Absatz (7) Satz 2 erfüllt sind. 
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5. Rügt der Besteller aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, zu unrecht das Vorliegen 
eines von uns zu vertretenden Mangels, so sind wir berechtigt, die uns entstandenen an-
gemessenen Aufwendungen für die Mangelbeseitigung oder -feststellung dem Besteller in 
Rechnung zu stellen. 

6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlos-
sen, soweit sich diese Aufwendungen durch nachträgliche Verbringung des gelieferten Ge-
genstandes an einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort erhöhen, es sei denn, es 
handelt sich um eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verbringung. Wir sind berechtigt, 
den Besteller ohne vorherige Anzeige mit derartigen Mehrkosten zu belasten. 

7. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns aus Verbrauchsgüterkauf (§§ 
478, 479 BGB) sind im Hinblick auf Vereinbarungen des Bestellers mit seinen Abnehmern 
insoweit ausgeschlossen, als sie über die gesetzlichen Mängelansprüche der Abnehmer 
hinausgehen, 

8. Mängelansprüche des Bestellers verjähren in 36 Monaten ab Gefahrübergang. Es gelten 
jedoch die gesetzlichen Verjährungsfristen für Mängelansprüche, soweit diese länger als 
36 Monate sind und sich nichts Gegenteiliges aus diesen Verkaufsbedingungen ergibt, so 
z.B. für Sachen, die für Bauwerke üblicherweise verwendet werden (§ 438 Abs. 1 Nr. 2b 
BGB), für den Rückgriffsanspruch (§ 479 Abs. 1 BGB) und für Bauten und Baumängel (§§ 
634 a, 438 Abs. 1 Nr. 2a BGB) sowie im Falle vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Mängel-
verursachung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Abweichend von den vor-
stehenden Regelungen gilt für Mangelfolgeschäden, die unter § 437 Nr. 3 oder § 634 Nr. 4 
BGB (Schadenersatz bei Mängeln) fallen, eine kürzere Verjährungsfrist von 12 Monaten, 
soweit nicht gesetzliche Verjährungsfristen für Mängelansprüche mehr als 24 Monate 
betragen. Bedarf es aufgrund eines Mangels einer Nacherfüllung, so wird die Verjährungs-
frist bis zur Nacherfüllung nur gehemmt und nicht erneut in Lauf gesetzt. 

9. Bevor der Besteller weitere Ansprüche oder Rechte (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, 
Aufwendungsersatz) geltend machen kann, ist uns zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit wir keine anders lautende Garantie abge-
geben haben. Schlägt die Nacherfüllung trotz wenigstens zweimaligem Nacher-
füllungsversuch fehl, ist die Nacherfüllung unmöglich, verweigern wir diese oder ist sie dem 
Besteller unzumutbar, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
herabsetzen (mindern). Für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch 
den Besteller gilt Ziff. 8 dieser Bedingungen. 

10. Für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln gilt Ziff. 8 dieser Bedingungen. Die Gel-
tendmachung weitergehender Ansprüche und Rechte gegen uns oder unsere Erfüllungs-
gehilfen wegen eines Sachmangels ist ausgeschlossen. 

7. Gewerbliche Schutzrechte/ Rechtsmängel 

1. Sofern nicht anderes vereinbart ist, sind wir lediglich verpflichtet, die Lieferung im Lande 
des Lieferortes frei von Rechten Dritter zu erbringen.  

2. Im Falle einer von uns zu vertretenden Verletzung von Schutzrechten Dritter, können wir 
nach unserer Wahl entweder auf unsere Kosten ein für die vereinbarte oder vorausgesetzte 
Nutzung ausreichendes Nutzungsrecht erlangen und gewähren, oder die Liefersache so 
ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Liefersache austauschen, soweit 
hierdurch die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung des Liefergegenstandes durch den 
Besteller nicht beeinträchtigt wird. Ist uns dies nicht möglich oder unzumutbar, so stehen 
dem Besteller die gesetzlichen Ansprüche und Rechte zu. Für Ansprüche auf Schadenser-
satz gilt Ziff. 8. 

3. Ziff. 6 Absätze (4), (5), (8) und (10) dieser Verkaufsbedingungen gelten entsprechend. 
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8. Schadensersatzansprüche und Haftung aus sonstige n Gründen 

1. Die Geltendmachung von Mangelschäden aufgrund von Mängeln unserer dem Besteller 
geschuldeter Leistungen sowie die Geltendmachung von Mangelfolgeschäden, insbeson-
dere entgangenen Gewinns, aufgrund solcher Mängel ist ausgeschlossen, es sei denn, wir 
haben die Mängel vorsätzlich, grob fahrlässig oder durch fahrlässige erhebliche Pflicht-
verletzung verschuldet. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für Auf-
wendungsersatzansprüche des Bestellers aufgrund von Mängeln. 

2. Bei einer vorsätzlichen Verletzung unserer Pflichten ist unsere Haftung nicht auf einen 
Höchstbetrag beschränkt. Unsere Haftung auf Schadenersatz ist jedoch bei einfacher Fahr-
lässigkeit auf einen Maximalbetrag von 150 % der Auftragssumme und bei grober Fahrläs-
sigkeit auf maximal 200 % der Auftragssumme beschränkt, soweit im Einzelfall nichts an-
deres schriftlich vereinbart wurde. 

3. Die Geltendmachung von Schadensersatz für eine Verletzung einer etwaig von uns oder 
Dritten, für die wir ein zu stehen haben, abgegebenen Haltbarkeitsgarantie 
(§ 443 Abs. 2 BGB) ist ausgeschlossen, sofern wir die Verletzung nicht verschuldet haben. 

4. Ansonsten sind Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche des Bestel-
lers, gleich aus welchen Rechtsgründen, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus 
dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. 

5. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkt-
haftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, für die schuldhafte Verletzung des Lebens, Kör-
per- und Gesundheitsschäden und wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhan-
densein einer Eigenschaft (Beschaffenheitsgarantie). Unsere Haftung bei Fahrlässigkeit ist 
jedoch stets auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränk, soweit nichts 
anderes vereinbart wurde. 

6. Eine Änderung der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen gem. Absätze (1) bis 
(5) nicht verbunden. 

7. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönli-
che Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen. 

8. Die Verjährung der Ansprüche zwischen uns und dem Besteller richtet sich nach Ziff. 6 Ab-
satz (8) dieser Bedingungen, soweit nicht Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz be-
troffen sind. 

9. Besondere Regelungen für Software 

1. Soweit Gegenstand der Lieferung oder Teil der Liefergegenstände Software ist, die von 
Dritten hergestellt wurde, bestimmt sich der Umfang der dem Besteller eingeräumten Rech-
te und Befugnisse nach den Lizenzbedingungen dieses Dritten, die der Lieferung von uns 
beigefügt und auf Verlangen vorab übermittelt werden. Dies gilt insbesondere für Software 
wie Betriebssysteme und vergleichbare Komponenten von zu liefernden System. Wir wer-
den den Besteller vorab in geeigneter Weise darauf hinweisen, wenn Software von Dritten 
Liefergegenstand ist, z.B. durch Nennung des Fremdherstellers in den Auftragsunterlagen.  

2. Soweit Gegenstand unserer Lieferungen von uns entwickelte Software ist (sei es als Be-
standteil in Geräten oder als eigenständiger Liefergegenstand) gelten die nachfolgenden 
Regelungen:  

2.1 Die Überlassung der Software zur Nutzung gegen Leistung einer Einmalzahlung stellt ei-
nen Rechtskauf dar, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

2.2 Wir räumen dem Besteller ein nicht ausschließliches, übertragbares und zeitlich unbe-
grenztes Recht zur Nutzung der von uns entwickelten Software auf einem einzelnen Com-
putersystem ein. Die Nutzung der Software im Wege des ASP (Application Service Provi-
ding), im Netzwerkbetrieb, im Rechenzentrumsbetrieb und im Wege eines Outsourcings ist 
unzulässig. Die Software darf ohne schriftliche Genehmigung nur zu eigenen Zwecken ge-
nutzt werden. Eine Vermietung an oder mietähnliche Nutzung durch oder sonstige Über-
lassung an Dritte (ausgenommen eine Übertragung nach Ziff. 9 Absatz (2.3)) ist ohne vor-
herige schriftliche Zustimmung von uns unzulässig. 
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2.3 Eine Übertragung des Nutzungsrechts auf einen Dritten setzt voraus, dass die Software 
auf dem System des Bestellers vollständig gelöscht und dem Erwerber der Software der 
von uns zur Verfügung gestellte Datenträger samt der vollständigen Dokumentation über-
lassen wird, der Besteller keine Kopie der Software behält und der Besteller die Software 
nicht mehr selbst nutzt. 

2.4 Die Installation der Software erfolgt vorbehaltlich einer anderweitigen schriftlichen Rege-
lung selbständig durch den Besteller. 

2.5 Es ist dem Besteller nicht gestattet: a) ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von uns 
die Software oder das zugehörige Material an Dritte weiterzugeben oder sonst wie zugäng-
lich zu machen (mit Ausnahme der vollständigen Übertragung entsprechend Ziff. 9 Absatz 
(2.3)), b) ohne vorherige schriftliche Einwilligung von uns die Software abzuändern, c) von 
der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu vervielfältigen 
oder d) es zu übersetzen oder abzuändern oder vom schriftlichen Material abgeleitete 
Werke zu erstellen. Vorstehende Regelungen gelten nicht, soweit der Nutzer zu einzelnen 
Handlungen gesetzlich oder vertraglich ausdrücklich berechtigt ist. 

2.6 Alle Rechte an der von uns erstellten Software und den zugehörigen Unterlagen sowie an 
Änderungen, die wir vorgenommen haben, verbleiben bei uns. Die Software und die zuge-
hörigen Unterlagen sind in einer Weise zu nutzen und aufzubewahren, dass sie gegen eine 
nichtvertragsgemäße Nutzung, Vervielfältigung und Weitergabe angemessen gesichert 
sind. 

2.7 Die Anfertigung einer Kopie für Sicherungszwecke ist zulässig. Hierbei ist ein Hinweis auf 
unsere Urheberrechte auf der Sicherheitskopie anzubringen oder darin aufzunehmen. Soll-
te in der Software ein Urheberrechtsvermerk und/oder eine Registriernummer vorhanden 
sein, dürfen diese nicht entfernt werden 

2.8 Mängelansprüche des Bestellers für von uns gelieferter Software bestehen nur, wenn die 
gelieferte Software die vereinbarten oder vertraglich vorausgesetzten Hauptfunktionen 
nicht im wesentlichen erfüllt oder den anerkannten Regeln der Technik nicht entspricht o-
der mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder 
vertraglich vorausgesetzten Gebrauch mehr als nur unwesentlich mindern oder aufheben. 

2.9 Von uns gelieferte Software ist – vorbehaltlich einer anders lautenden ausdrücklichen Zu-
sage – nicht fehlertolerant und wurde nicht für eine Verwendung in gefahrenträchtiger Um-
gebung entwickelt oder hergestellt, in der ein störungsfreier Betrieb zwingend erforderlich 
ist, wie z.B. in nukleartechnischen Einrichtungen, Flugzeugnavigations- oder Kommunikati-
onssystemen, in der Flugsicherung, in Maschinen zur direkten Lebenserhaltung oder in 
Waffensystemen, in denen ein Ausfall der Technologie direkt zu Todesfällen, Personen-
schäden oder schwerwiegenden Schäden an Sachen oder der Umwelt führen würde. 

2.10 Die Behebung von Fehlern in Software erfolgt, soweit nicht ein Mangel vorliegt, der die 
Nutzbarkeit der Software erheblich einschränkt und dies dem Besteller zuzumuten ist, aus-
schließlich im Rahmen der Produktpflege dadurch, dass neue Programmversionen im 
Rahmen der ständigen Produktpflege zur Verfügung gestellt werden. Der Besteller ist ver-
pflichtet, uns im Rahmen des Zumutbaren bei der Feststellung von Programmfehlern durch 
die Übersendung von Fehlerprotokollen und weiteren notwendigen Angaben auf unsere 
Anfrage zu unterstützen. Durch die Lieferung einer neuen Programmversion beginnt die 
Gewährleistungsfrist grundsätzlich nicht erneut zu laufen.  

2.11 Auch nach Ablauf der Mängelansprüche ist der Besteller nicht berechtigt, Fehler der Soft-
ware selbst zu beheben oder beheben zu lassen, es sei denn, wir haben auf Anfrage des 
Bestellers die Fehlerbehebung gegen angemessenes Entgelt verweigert. 

2.12 Im Übrigen gelten im Hinblick auf Software die allgemeinen Bestimmungen des Vertrages 
und dieser Verkaufsbedingungen, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung und 
unsere Haftung. 

10. Vertraulichkeit 

Beide Parteien verpflichten sich gegenseitig, Know-How und Betriebsgeheimnisse, die sie bei der 
Durchführung dieses Vertrages übereinander erfahren und alles Know-How, das nicht allgemein 
bekannt ist, gegenüber Dritten geheim zu halten, und ihre Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten. 
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11. Elektronische Rechnung – Kontaktdaten 

1. Falls uns vom Besteller eine Emailadresse mitgeteilt wurde, sind wir berechtigt, unsere 
Rechnungen ausschließlich in elektronischer Form an diese Adresse an den Besteller zu 
übersenden, wenn diese elektronische Rechnung den gesetzlichen Vorgaben, insbesonde-
re den steuerrechtlichen Vorschriften über die Umsatzsteuer, entspricht. 

2. Sofern sich Kontaktdaten des Bestellers ändern, insbesondere Name, Anschrift, und E-
mailadresse, ist der Besteller verpflichtet, diese Änderung unverzüglich schriftlich, per Tele-
fax oder per Email an info@hbm.com oder durch Änderung der Angaben im Kundenbe-
reich unseres Webshops im Internet mitzuteilen. 

3. Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass ein von ihm angegebenes Emailkonto ab 
dem Zeitpunkt der Angabe erreichbar ist, und nicht aufgrund von Weiterleitung, Stilllegung 
oder Überfüllung ein Empfang von Nachrichten ausgeschlossen ist. 

4. Verletzt der Besteller die vorstehenden Pflichten zur Pflege der Kontaktdaten schuldhaft, 
so hat er uns den hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

12. Versicherungsvertragliche Ansprüche 

Soweit wir bezüglich des Liefergegenstandes als Mitversicherter unmittelbar Ansprüche gegen den 
Versicherer des Bestellers haben, erteilt der Besteller uns bereits jetzt seine Zustimmung zur Gel-
tendmachung dieser Ansprüche.  
 

13. Verpflichtungen aus dem Elektro- und Elektronik gerätegesetz (ElektroG) 

1. Der Besteller übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf ei-
gene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Be-
steller stellt uns von den Verpflichtungen gemäß § 10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht 
der Hersteller) und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei. 

2. Der Besteller hat gewerbliche Dritte, an die er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich zu 
verpflichten, diese nach Nutzungsbeendigung auf deren Kosten gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und für den Fall der erneuten Weitergabe eine 
entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen. Unterlässt der Besteller hingegen, Dritte, 
an die er die gelieferte Ware weitergibt, entsprechend zu verpflichten, so muss der Bestel-
ler die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurück nehmen und 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. 

3. Der Kunde darf die gelieferte Ware oder Teile davon aufgrund ihrer Einstufung als aus-
schließlich gewerblich genutzt gemäß ElektroG in keinem Fall an private Dritte weiterge-
ben. 

14. Gerichtsstand - Erfüllungsort 

1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz in Darmstadt Gerichtsstand für 
alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag. Wir sind jedoch berechtigt, 
den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht oder Gerichtsstand der Niederlassung zu 
verklagen. 

2. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 
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15. Sonstiges 

1. Soweit nicht berechtigte Interessen des Bestellers dem entgegenstehen, dürfen wir nach 
vorheriger Anmeldung die von uns gelieferten Produkte im Betrieb besichtigen, von den 
Betriebsergebnissen Kenntnis nehmen und die Produkte unseren Interessenten zeigen. 

2. Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden in Anlage der elektronischen Datenverar-
beitung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutz-
gesetzes – BDSG, verarbeitet und gespeichert. Personenbezogene Daten werden entspre-
chend den rechtlichen Bestimmungen gegen Missbrauch geschützt.  

3. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach deutschem 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG). 

4. Hinsichtlich aller schriftlichen Unterlagen ist für uns ausschließlich der deutschsprachige 
Text verbindlich. 

5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Verkaufsbedingungen unwirk-
sam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. 

 
 
 
 
 
 

Stand: April 2006 
 


